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Bei Notfällen auf Reisen steht Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service hilfreich zur Seite.
An 365 Tagen im Jahr ist unser Servicetelefon für Sie unter der Nummer

+49-211 / 53 63-439

zu erreichen. Wir bitten um Verständnis, dass allgemeine Fragen unter der Notrufnummer
nicht beantwortet werden können.

Union Reiseversicherung AG
Reiseservice
D-66087 Saarbrücken
Telefon: 06 81/ 844 -75 55
Telefax: 06 81/ 844 -1113
E-mail: reiseservice@urv.de
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Inhaltsverzeichnis: 24-Stunden-Notruf-Service

Schadenmeldungen richten Sie bitte an:



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eine Reiseversicherung der Union Reiseversicherung bzw. der Union Kranken-
versicherung entschieden. Wir haben Ihnen zu Ihrer genauen Information die Tarif- und Verbraucher-
informationen sowie die Versicherungsbedingungen in diesem Heft zusammengestellt.

Die ab Seite 4 aufgeführten Versicherungsleistungen werden von den nebenstehenden Gesellschaften
angeboten.

Bitte beachten Sie, dass sich der Versicherungsschutz aus dem von Ihnen gewählten Produkt und den
dazugehörigen Versicherungsbedingungen ergibt.

Versicherungsschutz besteht für die in der Beitragsrechnung oder der Reisebestätigung des Veran-
stalters aufgeführten Personen und Reisen im Rahmen der dort dokumentierten Tarife.

Union Reiseversicherung, Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 53, 80530 München
Tel. 0 89 / 21 60 – 67 45, Fax 0 89 / 21 60 – 67 46
Internet: www.urv.de
E-mail: reiseservice@urv.de
Vorstand: Axel Kampmann (Vorsitzender),
Manuela Kiechle, Wolfgang Reif,
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Späth 
Registergericht München, HRB 137 918
Ust.ID-Nr.: DE172489027

Union Krankenversicherung, Aktiengesellschaft
Peter-Zimmer-Straße 2, 66123 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 844 – 77 77, Fax: 0681 / 844 – 29 59 
Internet: www.urv.de
E-mail: service@ukv.de 
Vorstand: Axel Kampmann (Vorsitzender),
Manuela Kiechle, Wolfgang Reif
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Friedrich Schubring-Giese
Registergericht Saarbrücken, HRB 7184
Ust.ID-Nr.: DE138118055 
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Versicherungsunternehmen

Union Reiseversicherung AG

Union Reiseversicherung AG



Die nachfolgende Darstellung soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Inhalte und Merkmale der
angebotenen Versicherung ermöglichen. Deshalb handelt es sich notwendigerweise nicht um eine voll-
ständige Information.

Zu den angesprochenen Inhalten der vertraglich getroffenen Vereinbarungen weisen wir jeweils auf die
maßgeblichen Vertragsbestimmungen bzw. den maßgeblichen Abschnitt der Versicherungsbedingun-
gen hin. Wenn Sie mehr über die einzelnen Vertragsmerkmale wissen wollen, lesen Sie bitte unter den
jeweiligen Fundstellen nach.

Versicherungsart

Je nach gewähltem Tarif, beinhaltet die Versicherung verschiedene Versicherungsbestandteile.

Travel-Pakete

Das Travel-Basis-Paket beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und eine Auslandsreise-
Krankenversicherung.

Das Travel-Standard-Paket beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, eine Auslandsreise-
Krankenversicherung, eine Reisegepäck-Versicherung und eine Notfall-Service-Versicherung.

Das Travel-Premium-Paket beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, eine Auslandsreise-
Krankenversicherung, eine Reisegepäck-Versicherung, eine Notfall-Service-Versicherung und einen
Reiseabbruchschutz.

Das Travel-Deutschland-Paket beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, eine Reisege-
päck-Versicherung, eine Notfall-Service-Versicherung und eine Auslandreise-Krankenversicherung für
einen Auslandsaufenthalt, von maximal 24 Stunden Dauer, während der gebuchten Reiszeit.

Das Travel-Basis-Buspaket-Europa beinhaltet eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine Reise-
gepäck-Versicherung und eine Notfall-Service-Versicherung.

Das Travel-Standard-Buspaket-Europa beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, eine Aus-
landsreise-Krankenversicherung, eine Reisegepäck-Versicherung und eine Notfall-Service-Versicherung.

Das Travel-Standard-Buspaket-Deutschland beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung,
eine Reisegepäck-Versicherung und eine Notfall-Service-Versicherung.

Einzelversicherungen

Die Auslandsreise-Krankenversicherung incl. Notfall-Service-Versicherung beinhaltet eine Aus-
landreise-Krankenversicherung und eine Notfall-Service-Versicherung.

Der Leistungsumfang der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beinhaltet den Ersatz der vertraglich
vereinbarten Stornokosten bei Nichtantritt der Reise, den Ersatz der zusätzlichen Rückreisekosten bei
Reiseabbruch sowie den  Ersatz der Hinreisemehrkosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nicht-
antritt der Reise angefallen wären, Umbuchungsgebühren wahlweise anstelle und bis zur Höhe der an-
sonsten angefallenen Stornokosten bis zu 42 Tage vor Reiseantritt.
Bei Abschluss des Reiseabbruchschutzes wird zusätzlich der nichtgenutzte Teil der Reiseleistung bei
vorzeitigem Abbruch der Reise ersetzt. Zudem sind die Nachreisekosten unter den in § 7 Ziffer 2 der
Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung genannten Voraussetzungen erstattungs-
fähig.

Der Flug-Stornoschutz-Tarif beinhaltet eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung.

Versicherte Leistungen
Je nach gewähltem Tarif (s.o.) sind eine Reihe von versicherten Leistungen enthalten, die wir Ihnen
nachstehend näher erläutern wollen:

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
• Ersatz der vertraglich vereinbarten Stornokosten bis zu 100% 
• Versichert ist u.a. die nach Vertragsschluss auftretende unerwartet schwere Erkrankung. Eine solche 

liegt vor, wenn aus dem stabilen Zustand des Wohlbefindens und der Arbeits- und Reisefähigkeit
heraus, konkrete Krankheitssymptome auftreten, die dem Reiseantritt entgegen stehen und Anlass zur
Stornierung geben. Weitere versicherte Ereignisse finden Sie unter § 1 der Bedingungen für die 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

• Ersatz der zusätzlichen Rückreisekosten bei Reiseabbruch/verspäteter Rückreise 
• Ersatz der Hinreisemehrkosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise ange-

fallen wären
• Umbuchungsgebühren wahlweise anstelle und bis zur Höhe der ansonsten angefallenen 

Stornokosten bis zu 42 Tage vor Reiseantritt
• Je nach gewähltem Tarif ist ein Selbstbehalt in Höhe von 20% des erstattungsfähigen Schadens,

mindestens € 25,- je Person/Mietobjekt, zu tragen
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Auslandsreise-Krankenversicherung
• Ambulante und stationäre Behandlung 100% 
• Medizinisch notwendige ambulante und stationäre Behandlung sowie erforderliche Arzneimittel 
• Schmerzstillende Zahnbehandlung, notwendige Füllungen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen

von Prothesen bis zu insgesamt € 300,- je Versicherungsfall 
• Medizinisch notwendiger Transport zum nächsterreichbaren Krankenhaus oder Notfallarzt nach Unfall 

oder Notfall 
• Medizinisch sinnvoller Rücktransport in Höhe der Mehraufwendungen 
• Bestattung im Ausland oder Überführung im Todesfall 
• Keine Selbstbeteiligung

Reisegepäck-Versicherung
• Aufgegebenes/in Gewahrsam gegebenes Reisegepäck ist versichert gegen Diebstahl oder Raub und 

Abhandenkommen oder Beschädigung während des Transportes 
• Für das Abhandenkommen, die Zerstörung und Beschädigung durch Brand, Blitzschlag, Explosion,

Sturm, Überschwemmung, Erdrutsche, Erdbeben und Lawinen 
• Bei verspäteter Auslieferung von Reisegepäck für Ersatzkäufe bis € 500,- 
• Erstattet wird der Zeitwert bis zur Höhe der Versicherungssumme 
• Schäden an Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Pelze, Foto-, Filmapparate tragbare 

Videosysteme und Spielkonsolen, jeweils mit Zubehör sowie Mobiltelefone und Zubehör sind als
mitgeführtes Reisegepäck bis  50% der jeweiligen Versicherungssumme versichert

• Die Versicherungssummen betragen € 2.000,- für Einzelreisende und € 5.000,- für Familien 
• Keine Selbstbeteiligung

Notfall-Service-Versicherung
• Bei Krankheit oder Unfall Organisation und Kostenübernahme für einen Krankenbesuch (Hin- und 

Rückreise), wenn der Krankenhausaufenthalt länger als 10 Tage dauert 
• Kostenübernahmegarantie gegenüber dem Krankenhaus bis € 12.500,-   
• Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis € 5000,-   
• Beschaffung von notwendigen Ersatzpräparaten und Übernahme der Versandkosten 
• Betreuung / Rückholung minderjähriger Kinder
• Verauslagung von Strafkautionen bis € 12.500,- 

Reiseabbruchschutz ( im Travel-Premium-Paket bereits enthalten; ansonsten nur, sofern vereinbart
und hierfür eine zusätzliche Prämie bezahlt wurde)

• Bei Abbruch den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten versicherten Reiseleistung 
vor Ort.

• Erstattung der Nachreisekosten, max. bis zum Wert der noch nicht genutzten weiteren Reise-
leistungen, zum Wiederanschluss an die Reisegruppe

• Bei nicht planmäßiger Verlängerung der Reise aufgrund von Elementarereignissen werden anfallende 
Mehrkosten bis zu € 5.000,- ersetzt.

• Erstattung der zusätzlichen Kosten der versicherten Person für die Unterkunft (nach Art und Klasse 
der gebuchten und versicherten Reiseleistung), wenn für die versicherte Person die planmäßige 
Beendigung der Reise nicht zumutbar ist, weil eine mitreisende Risikoperson wegen schwerer Unfall-
verletzung oder unerwartet schwerer Erkrankung nicht transportfähig ist und über den gebuchten 
Rückreisetermin hinaus in stationärer Behandlung bleiben muss. Die zusätzlichen Hotelkosten werden
bis höchstens € 3.000,- und längstens für 14 Tage übernommen. Nicht versichert sind Fahrkosten 
vom Hotel ins Krankenhaus bzw. vom Krankenhaus zum Hotel.

Selbstbehalt

Bei Versicherungen mit Selbstbehalt beträgt dieser 20% der Stornokosten, mindestens € 25,- je 
Person/je Mietobjekt.

Geltungsbereich

Weltweit. Die im Travel-Deutschland-Paket enthaltene Auslandsreise-Krankenversicherung gilt nur für
die an Deutschland grenzenden Anrainerstaaten.

Ausgeschlossene Risiken

Um die Prämie in Grenzen zu halten, müssen einige Lebenssachverhalte vom Versicherungsschutz
ausgenommen werden. Zum Beispiel besteht Leistungsfreiheit, für Schäden durch Streik, innere Unru-
hen, Pandemien, Kriegsereignisse, kriegsähnliche Ereignisse, Kernenergie und Eingriffe von höherer
Hand.
In der Auslandsreisekrankenversicherung besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz für
Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland ein Grund für den Antritt der Reise war.
In der Reisegepäckversicherung sind Video-, Foto- und Filmapparate einschließlich Zubehör, Mobilte-
lefone und Zubehör, Pelze, Schmuck und Kostbarkeiten als mitgeführtes Reisegepäck jeweils nur mit
50% der Versicherungssumme versichert. Als aufgegebenes Reisegepäck besteht kein Versicherungsschutz.
In der Notfall-Service-Versicherung besteht Leistungsfreiheit, für Schäden durch Aufruhr, Terror oder Erdbeben.
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Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Art. 5 der Allgemeinen Bedingungen der Union Reisever-
sicherung, § 4 der Bedingungen für die Auslandsreisekranken-Versicherung, § 3 der Bedingungen zur
Reisegepäck-Versicherung und  § 5 der Bedingungen für die Notfall-Service- Versicherung.

Prämie
Die Höhe der Prämie für die abgeschlossene Versicherung entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
nachweis.

Die Prämie wird einmalig für den Zeitraum der gebuchten Reise entrichtet.

Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Vertragsschluss
fällig. Mit der Einzahlung der Prämie besteht Versicherungsschutz für die gebuchte Reise.

Bitte beachten Sie: Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung der Erstprämie bei Eintritt des Versicherungsfalls in Verzug ist.

Obliegenheiten
Sie haben als Versicherungsnehmer während der Laufzeit des Vertrages eine Reihe von Obliegen-
heiten zu beachten:

bei Eintritt des Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben uns gegenüber:
Versicherungsfalls • Auskunftserteilungspflichten (Art. 6 Ziffer 1 c) der Allgemeinen Bedingungen;

(§ 7 Ziffer 1 f), g), h), i), m) und n) der Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung; § 5 Ziffer 1 der Bedingungen zur Auslandsreise-Krankenversiche-
rung)
• Mitwirkungspflichten (§ 7 Ziffer 1 a), b), d), e), j), k) und l) der Bedingungen für 
die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung; § 5 Ziffer 2 bis 4 der Bedingungen zur 
Auslandsreise-Krankenversicherung)
• Schadenminderungspflichten (Art. 6 Ziffer 1 a) der Allgemeinen Bedingungen;
(§ 7 Ziffer 1 c) der Bedingungen zur Reise-Rücktrittskosten-Versicherung;
(§ 5 Ziffer 1 der Bedingungen zur Auslandsreise-Krankenversicherung  
• Bei der Reisegepäck-Versicherung ist die versicherte Person verpflichtet,
Schäden durch strafbare Handlung der nächsten Polizeidienststelle unter Ein-
reichung einer Stehlgutliste unverzüglich anzuzeigen und sich dies bestätigen zu 
lassen. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen.

• Der Verlust oder die Beschädigung von Gepäck während des Transportes ist un-
verzüglich bei Feststellung bzw. Aushändigung dem Beförderungsunternehmen 
anzuzeigen. Wird der Schaden erst später beim Auspacken festgestellt, ist auch in
diesen Fällen eine schriftliche oder persönliche Anzeige innerhalb von sieben 
Tagen erforderlich.

Rechtsfolgen und Wird eine der beschriebenen Obliegenheiten verletzt, so kann das Versicherungs-
Nichtbeachtung unternehmen die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen.

Dies kann bis zum Versagen der Leistung führen, wenn Vorsatz bzw. besonders 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Näheres hierzu finden Sie in Art. 6 Ziffer 2 der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen der Union Reiseversicherung AG.

In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung müssen Sie bei Eintritt eines versicherten Ereignisses die
Buchung unverzüglich stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu halten. Je später Sie
stornieren, desto höher werden diese. Wird erst später storniert, weil die erhoffte Heilung oder Besse-
rung nicht eintritt, kann die Ersatzleistung gekürzt werden § 7 der Bedingungen für die Reise-Rücktritts-
kosten-Versicherung.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit dem Abschluss des
Versicherungsvertrages für die gebuchte Reise. In der Auslandsreise-Krankenversicherung beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland; in den übrigen Versicherungssparten
mit dem Reiseantritt.

Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung
der versicherten Reise; in der Auslandsreise-Krankenversicherung mit der Grenzüberschreitung ins In-
land.

Die im Travel-Deutschland-Paket enthaltene Auslandsreise-Krankenversicherung beginnt mit Grenz-
überschreitung ins Ausland und endet innerhalb von 24 Stunden nach Grenzüberschreitung ins Aus-
land.
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Versicherungsunternehmen

Union Reiseversicherung, Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 53, 80530 München
Tel. 0 89 / 21 60 – 67 45, Fax 0 89 / 21 60 – 67 46
Internet: www.urv.de
E-mail: reiseservice@urv.de
Vorstand: Axel Kampmann (Vorsitzender), Manuela Kiechle, Wolfgang Reif,
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Späth 
Registergericht München, HRB 137 918
Ust.ID-Nr.: DE172489027

Union Krankenversicherung, Aktiengesellschaft
Peter-Zimmer-Straße 2, 66123 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 844 – 77 77, Fax: 0681 / 844 – 29 59 
Internet: www.ukv.de
E-mail: service@ukv.de 
Vorstand: Axel Kampmann (Vorsitzender),
Manuela Kiechle, Wolfgang Reif
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Friedrich Schubring-Giese
Registergericht Saarbrücken, HRB 7184
Ust.ID-Nr.: DE138118055 

Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn

Hauptgeschäftstätigkeit
Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Union Reiseversicherung AG ist der Betrieb der Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung, der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Union Krankenversicherung
AG ist der Betrieb der privaten Krankenversicherung, jeweils auf der Basis privatrechtlicher und schuld-
rechtlicher Verträge.

Vertragsgrundlagen und Versicherungsschutz
Für den Versicherungsvertrag gelten die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der Union
Reiseversicherung AG und Union Krankenversicherung AG und die Allgemeinen Verbraucherinformatio-
nen. Bitte beachten Sie, dass sich der Versicherungsschutz aus dem von der versicherten Person ge-
wählten Tarif und den dazugehörigen Versicherungsbedingungen ergibt. Versicherungsschutz besteht
für die in der Prämienrechnung oder der Reisebestätigung des Reiseveranstalters aufgeführten Perso-
nen und Reisen nach den Tarifbestimmungen der Union Reiseversicherung AG.

Zustandekommen des Vertrages
Mit der Bezahlung der Prämie besteht sofortiger Versicherungsschutz für die gebuchte Reise. Die Versi-
cherungssteuer ist in der Prämie enthalten. Gebühren werden nicht erhoben.

Bitte beachten Sie: Das gewählte Produkt kann nur vor Antritt der Reise und nur bei Reisebuchung,
spätestens jedoch 30 Tage vor dem planmäßigen Reiseantritt, abgeschlossen werden. Bei Buchung
innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag, späte-
stens am folgenden Werktag, möglich.

Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. Von den angebotenen Versicherungssummen, Tarifen und
Versicherungsbedingungen darf nicht abgewichen werden.

Prämie
Die Prämie richtet sich nach dem gewählten Versicherungsschutz. Eine Bindefrist an den Antrag ent-
fällt, da der Vertrag sofort mit der Bezahlung der Prämie zustande kommt.

Widerrufsrecht und –folgen
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zu widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Vertragsbe-
stimmungen, sowie sonstiger Informationsunterlagen inkl. der Belehrung über das Widerrufsrecht. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an das Versicherungs-
unternehmen (Anschrift siehe oben unter den Allgemeinen Verbraucherinformationen / Versicherungs-
unternehmen)

Im Falle eines Widerrufs wird der Vertrag zum Zeitpunkt des Eingangs des Widerrufs bei uns beendet.
Auf die uns zustehenden Beiträge für die Dauer des Versicherungsvertrages verzichten wir aus Kulanz-
gründen. Zu viel gezahlte Beiträge erstatten wir innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des Vertra-
ges.
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Vertragslaufzeit
Die maximale Laufzeit des Versicherungsvertrages ist im jeweiligen Tarif genannt und beginnt mit dem
angegebenen Reisebeginn. In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beginnt der Versicherungs-
schutz vom Tag des Abschlusses der Versicherung bis zur planmäßigen Beendigung der gebuchten
Reise; in den übrigen Versicherungssparten vom Tag des Reiseantritts für einen Zeitraum von maximal
31 Tagen.

Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung
der versicherten Reise.

Die maximale Versicherungsdauer der im Travel-Deutschland-Paket enthaltenen Auslandsreise-Kran-
kenversicherung beträgt 24 Stunden, gerechnet ab Grenzüberschreitung ins Ausland.

Anwendbares Recht
Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt für diesen Vertrag deutsches Recht. Für Klagen
aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 17, 21, 29 Zivilpro-
zessordnung (ZPO) sowie nach § 215 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Kommunikation
Die Vertragsgrundlagen werden in deutscher Sprache übermittelt. Die Kommunikation wird in deutscher
Sprache geführt.

Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige hiermit gemäß BDSG ein, dass der Versicherer die Daten - einschließlich der Gesund-
heitsdaten - speichert und sie zum Zwecke der Vertrags- und Schadenbearbeitung an Konzern-
unternehmen weiterleitet. Es erfolgt eine Übermittlung an Rückversicherer und Vermittler, sofern
dies zur Vertragsgestaltung notwendig ist.

Definition Familienpaket
Die Familienpakete gelten für maximal 2 Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und
Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sofern im Versicherungsvertrag namentlich genannt.
Die Personenzahl ist nicht limitiert.

Kinder ohne eigenen Reisepreis gelten als mitversichert.

Wichtige Hinweise für den Schadenfall
1. Bei Bausteinbuchungen gilt die versicherte Reise in Ihrer Gesamtheit mit Antritt des ersten Bausteins

als angetreten. Stornokosten für noch nicht in Anspruch genommene Bausteine werden nicht erstat-
tet. Als Antritt der Reise gilt im einzelnen: Flugreisen: Check-in; bei Vorab-Check-in die 
Sicherheitskontrolle des Reisenden am Reisetag; Schiffsreisen: Einschiffung (Check-in auf dem 
Schiff ohne gebuchte Anreise); Busreisen: Einstieg in den Bus; Bahnreisen: Einstieg in den Zug;
Autoreisen: Übernahme des Mietwagens oder Wohnmobils (bei Anreise mit eigenem Pkw gilt der 
Antritt der ersten gebuchten Reiseleistung, z.B. Übernahme der Ferienwohnung). Sollte der 
Transfer zum versicherten Gesamtreisepreis gehören (z.B. Rail&Fly), beginnt die Reise mit dem Ein-
steigen in den Zug oder Bus, bei einer Fluganreise nach der Pass- oder Bordkontrolle. Sobald die 
Reise angetreten ist, enden die Leistungen aus der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, und es 
können nur Kosten aus der Reiseabbruchversicherung geltend gemacht werden.

2. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes sind im Schadenfall die kompletten Buchungsunterlagen 
und der Versicherungs- bzw. Prämieneinzahlungsnachweis einzureichen. Der Versicherte hat den 
Schaden möglichst gering zu halten und den Umfang des Schadens nachzuweisen. Achten Sie deshalb
bitte darauf, geeignete Nachweise zum Schadeneintritt und zum Umfang des Schadens zu sammeln.

3. Reisegepäck-Versicherung
Der Verlust oder die Beschädigung von Gepäck während des Transportes ist unverzüglich bei Fest-
stellung bzw. Aushändigung dem Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Wird der Schaden erst 
später beim Auspacken festgestellt, ist auch in diesen Fällen eine schriftliche oder persönliche 
Anzeige innerhalb von sieben Tagen erforderlich.

Wichtig:
Die Fluggesellschaften und die Bahnen stellen Bestätigungen über die Anzeige eines Schadens aus.
Schäden am Urlaubsort sind dem Reiseleiter und / oder der Hotelleitung anzuzeigen. Auch dort erhal-
ten Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer Schadenmeldung. Bei Diebstahl und anderen Straftaten ist
außerdem unverzüglich Anzeige bei der nächst erreichbaren Polizeidienststelle zu erstatten. Lassen Sie
sich eine Durchschrift des Polizeiprotokolls oder zumindest eine Bestätigung über die Anzeigenerstat-
tung geben.

4. Auslandsreise-Krankenversicherung
Es sind die Originalrechnungen einzureichen, die folgende Angaben enthalten müssen: Name der 
behandelten  Person, Bezeichnung der Erkrankung, Behandlungsdaten und die einzelnen ärztlichen 
Leistungen; aus den Rezepten muss das verordnete Medikament, der Preis und der Stempel der 
Apotheke deutlich hervorgehen. Ein medizinisch sinnvoller Rücktransport wird für Sie ausschließlich 
von den Spezialisten unserer Notruf-Zentrale organisiert. Diese ist rund um die Uhr unter der Telefon
nummer +49-2 11/5363-158 zu erreichen.
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5. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
Tritt der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherte verpflichtet, die Reise unverzüglich bei der Bu-
chungsstelle abzumelden und den Versicherer zu unterrichten. Durch den Versicherungsvertrag wird
der Reiseteilnehmer nicht von seiner Verpflichtung befreit, die Stornokosten an den Reiseveranstalter
zu zahlen. Im Versicherungsfall ersetzt die Union Reiseversicherung dem versicherten Reiseteilnehmer
diese, dem Reiseveranstalter vertraglich geschuldeten Stornokosten. Bei verspäteter Hinreise oder
außerplanmäßiger Rückreise werden die nachgewiesenen zusätzlichen Hin- bzw. Rückreisekosten er-
setzt. Der Union Reiseversicherung sind Kopien der kompletten Buchungsunterlagen, das Original der
Stornorechnung, ein Versicherungsnachweis (z.B. Einzahlungsbeleg, Kopie Kontoauszug), ein Nach-
weis für den Nichtantritt/verspäteten Antritt/Abbruch der Reise (Attest mit ausführlicher Diagnose, Da-
tum des Behandlungsbeginns, auf Verlangen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Kopie Sterbeur-
kunde usw.) einzureichen.

6. Notfall-Service-Versicherung
Tritt der Versicherungsfall ein, wenden Sie sich bitte sofort an unseren 24-Stunden-Notruf-Service.
+49-211 / 53 63-439

7. Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten nach Ziffer 2. bis 6.
Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person eine in Ziffer 2. bis 6. genannte Oblie-
genheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der Versicherer unter den in Art. 6 Ziffer 2. der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.
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10 Tage 17 Tage 31 Tage

Einzelpaket 6,41 € 11,29 € 20,25 €

Familienpaket 21,18 € 37,23 € 66,82 €

Seniorenpaket 19,24 € 33,86 € 60,75 €

Prämienanteile Auslandsreise-KV in Paketen ab 01.07.2009

Reisepreis bis 10 Tage 17 Tage 31 Tage

Einzel

500 € 5,58 € 9,81 € 17,61 €

750 € 5,58 € 9,81 € 17,61 €

1000 € 5,58 € 9,81 € 18,93 €

1500 € 5,58 € 9,81 € 20,25 €

2000 € 6,00 € 10,55 € 20,25 €

3000 € 6,41 € 11,29 € 20,25 €

4000 € 6,41 € 11,29 € 20,25 €

Familien

1000 € 18,41 € 32,38 € 58,11 €

1500 € 18,41 € 32,38 € 58,11 €

2000 € 18,41 € 32,38 € 62,47 €

3000 € 18,41 € 32,38 € 66,82 €

4000 € 19,80 € 34,81 € 66,82 €

6000 € 21,18 € 37,23 € 66,82 €

8000 € 21,18 € 37,23 € 66,82 €

Senioren

500 € 16,73 € 29,43 € 52,82 €

750 € 16,73 € 29,43 € 52,82 €

1000 € 16,73 € 29,43 € 56,79 €

1500 € 16,73 € 29,43 € 60,75 €

2000 € 17,99 € 31,65 € 60,75 €

3000 € 19,24 € 33,86 € 60,75 €

4000 € 19,24 € 33,86 € 60,75 €

Travel-Standard-Paket und Travel-Premium-Paket

10 Tage 24 Tage

Einzelpaket 1,40 € 1,40 €

Familienpaket 3,00 € 3,00 €

Travel-Deutschland-Paket

Travel-Basis-Paket



Die nachfolgend aufgeführten Artikel 1 - 13 gelten für alle Versicherungssparten. Sie werden
durch die im Anschluss an diese Allgemeinen Bedingungen aufgeführten Besonderen 
Bedingungen zu den einzelnen Sparten ergänzt.

Art. 1 Versicherte Personen
Versichert sind die im Versicherungsnachweis oder der Reisebestätigung des Reiseveranstalters na-
mentlich genannten Personen oder der im Versicherungsnachweis festgelegte Personenkreis, sofern
die Versicherungsprämie gezahlt wurde.

Art. 2 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz gilt weltweit für die jeweils versicherte Reise.

Art. 3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Prämie vor Reiseantritt gezahlt wurde.
Der Versicherungsschutz beginnt in dem vereinbarten Zeitpunkt, d.h.
1. a) in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages für die 

gebuchte Reise;
b) in der Auslandsreise-Krankenversicherung nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland;
c) in den übrigen Versicherungssparten mit dem Reiseantritt.

2. endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der versicherten Reise,
in der Auslandsreise-Krankenversicherung mit der Grenzüberschreitung ins Inland.

3. verlängert sich über das planmäßige Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die ge-
samte geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, die die 
versicherte Person nicht zu vertreten hat.

4. Erfordert ein Versicherungsfall, für den ein Leistungsanspruch in der Auslandsreise-Krankenversich-
erung besteht, längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachgewiesener Transportunfähig-
keit nicht möglich, verlängert sich der Versicherungsschutz über den Zeitpunkt der ursprünglichen 
Beendigung des Versicherungsschutzeshinaus um längstens 90 Tage.

5. Der Versicherungsvertrag endet mit dem Tod der versicherten Personen.

Art. 4 Prämienzahlung und Folgen verspäteter Zahlung
1. Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Vertrags-

schluss fällig.

2. Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen Zahlung der Prämie abhängig. Zahlt 
der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz daher erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Prämie bezahlt wird. Für Versicherungsfälle,
die in der Zwischenzeit eintreten, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Die 
Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat.

3. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Ziffer 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Art. 5 Einschränkung des Versicherungsschutzes
Nicht versichert sind:
1. Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Pandemien,

Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand.
2. Schäden, die bei Abschluss des Versicherungsvertrages und/oder Buchung der Reise vorhersehbar 

waren.
3. Schäden, die dadurch entstehen, weil der Versicherte den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt

hat oder aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht versucht hat, den Versicherer zu 
täuschen.

Art. 6 Obliegenheiten
1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Schadenfalles

Der Versicherungsnehmer/ die versicherte Person ist verpflichtet,
a) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte.
b) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
c) das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen und dem Versicherer jede sachdienliche

Auskunft zu erteilen. Zum Nachweis hat die versicherte Person Originalrechnungen und –belege 
einzureichen, gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden und
dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe ihrer Leistungspflicht zu 
gestatten, bei Todesfällen die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Bescheinigung über die
Todesursache einzureichen. Die Nachweise werden Eigentum des Versicherers.

d) Schäden am Urlaubsort dem Reiseleiter und / oder der Hotelleitung anzuzeigen.
e) Bei Diebstahl und anderen Straftaten außerdem unverzüglich Anzeige bei der nächst erreichbaren

Polizeidienststelle zu erstatten. Lassen Sie sich eine Durchschrift des Polizeiprotokolls oder zudest
eine Bestätigung über die Anzeigenerstattung geb
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f) Zum Nachweis des Versicherungsschutzes im Schadenfall die kompletten Buchungsunterlagen
und der Versicherungs- bzw. Prämienzahlungsnachweis (Kopie Kontoauszug) einzureichen. Der 
Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und den Umfang des Schadens nachzu-
weisen.

2. Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer/ die versicherte Person vorsätzlich eine der vertraglich verein-

barten Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherten entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherte nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherte eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

Art. 7 Zahlung der Entschädigung
1. Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versiche-

rungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.
2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagzahlung der Betrag beansprucht werden,

der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung verschiebt sich um den Zeitraum, um den die 

Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der Höhe nach durch Verschul-
den des Versicherungsnehmers / der versicherten Person verzögert wurde.

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tages, an dem 
die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle 
Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine 
Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der 
Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, es wird durch 
Bankbelege nachgewiesen, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem
ungünstigeren Kurs erworben wurden.

Art. 8 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen
1. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auf dessen Rechtsnachfolger und 

sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.
2. Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung des Versicherers weder 

übertragen noch verpfändet werden.
3. In Abstimmung mit dem Versicherungsnehmer kann der Versicherer Zahlungen direkt an den 

Leistungserbringer leisten.
4. Der Versicherer ist berechtigt mit befreiender Wirkung an den Überbringer von ordnungsgemäßen 

Nachweisen zu leisten.

Art. 9 Ansprüche gegen Dritte
1. Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs die-

nendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsneh-
mer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

2. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Schadenersatzansprüche gegen Dritte,
so besteht unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges auf Verlangen des Versicherers die
Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz ge-
leistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.

Art. 10 Subsidiarität
Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehendem Versicherungsschutz, d.h. sofern
Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer besteht, gehen 
diese anderweitigen Leistungsverpflichtungen vor. Der versicherten Person steht es frei, welchem Versi-
cherer er den Schadenfall anzeigt.

Art. 11 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei  Jahren. Die Verjährung beginnt mit
dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch aus dem Ver-
sicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis
zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der
Fristberechnung nicht mit.
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Art. 12 Willenserklärungen und Anzeigen
So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Art. 13 Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht
1. Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer / die versicherte Person
Ist der Versicherungsnehmer / Versicherte eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
cherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers.

3. Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers / der versicherten Person
Hat der Versicherungsnehmer / Versicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegt oder sind 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.

4. Es gilt deutsches Recht.

§ 1 Versicherungsschutz / versicherte Personen
1. Die Union Reiseversicherung ist im Umfang von § 2 (Versicherungsumfang) leistungspflichtig, wenn 

die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder 
eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Er-
eignisse betroffen wird:
a) Tod, schwere Unfallverletzung, Feststellung einer Schwangerschaft nach Versicherungsbeginn 

oder Komplikationen einer bereits bei Versicherungsabschluss bestehenden Schwangerschaft und
Impfunverträglichkeit. Nicht versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau 
eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes;

b) unerwartet schwere Erkrankung
c) Bruch von Prothesen
d) erheblicher Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser,

Überschwemmung, Lawinen, Vulkanausbruch, Erdbeben, Erdrutsch oder vorsätzlicher Straftat 
eines Dritten (z.B. Einbruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein Schaden am Eigentum, wenn die Scha-
denhöhe mindestens € 2.500,- beträgt.

e) Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund
einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber. Nicht versichert ist der 
Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz von Selbständigen.

f) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder eines 1-Euro-Jobs aus der Arbeitslosigkeit heraus,
sofern die versicherte Person bei Buchung der Reise bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldet war. Nicht versichert ist die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder Schu-
lungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme eines Schülers oder Studenten wäh-
rend oder nach der Schul- oder Studienzeit.

g) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatz-
wechsels gebucht und die versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen beruflichen Tätig-
keit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit;

h) Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung der Schul-, Berufsschul- oder Hochschul-Ausbil-
dung, um den Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die versicherte 
Reise vor dem Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht wurde und der Termin für die 
Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit oder bis zu 14 Tage nach Beendi-
gung der Reise fällt.
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i) Nichtversetzung eines Schülers;
j) Impfunverträglichkeit eines zur Reise angemeldeten Hundes einer versicherten Person. Nicht 

versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorge-
schriebenen Antikörperwertes.

k) Einreichung der Scheidungsklage (bei einvernehmlicher Trennung der dementsprechende Antrag) 
beim zuständigen Gericht unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der betroffenen Ehepartner;

l) Eintreffen einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der versicherten Person, vorausgesetzt das 
zuständige Gericht akzeptiert die Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung der Vorladung.

m) unerwartete Einberufung der versicherten Person zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung 
oder zum Zivildienst, sofern der Termin nicht verschoben werden kann und die Kosten nicht von 
einem Kostenträger übernommen werden

2. Risikopersonen sind
a) die Angehörigen der versicherten Person, definiert als Ehepartner/eingetragene Lebenspartner-

schaft, Kinder, Eltern, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegersöhne und -töchter, Schwa-
ger und Schwägerin, Geschwister, Adoptivkinder/-eltern, Pflegekinder/- eltern, Stiefkinder/-eltern,
Stiefgeschwister, Onkel, Tanten, Neffen und Nichten

b) die/der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährtin/e der versicherten Person oder 
einer der versicherten mitreisenden Personen;

c) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen;
d) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht haben, und deren 

Angehörige (definiert in 2 a).
Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen
und die/der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährtin/e der versicherten Person und de-
ren Betreuungsperson als Risikopersonen.

§ 2 Versicherungsumfang
Die Union Reiseversicherung leistet, ggf. unter Berücksichtigung eines Selbstbehaltes gem. § 5, Ent-
schädigung bei folgenden Schadenarten:
1. Bei Nichtantritt  der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjektes sind die vertraglich geschuldeten 

Stornokosten versichert.
2. Bei verspätetem Antritt der Reise werden die nachweislich entstandenen Mehrkosten, nach Art und 

Qualität der ursprünglich gebuchten Anreise sowie der anteilige Reisepreis nicht genutzter Reiselei-
stungen vor Ort erstattet, wenn die versicherte Reise aus einem der in § 1 Ziffer 1 genannten Gründe
oder wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln verspätet angetreten wird. Erstattet 
werden die Mehrkosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen wären.
Öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen sind alle Land- oder Wasserfahrzeuge, die 

im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zugelassen sind, sowie innerdeutsche Zubringerflüge.
3. Entstehende Umbuchungsgebühren sind wahlweise anstelle und bis zur Höhe der ansonsten anfal-

lenden Stornokosten versichert, sofern die Umbuchung bis spätestens 42 Tage vor Reiseantritt vor
genommen wurde.

4. Der Versicherer erstattet bei nicht planmäßiger Beendigung der gebuchten Reise aus Anlass eines 
der in § 1 Ziffer 1 genannten Gründe die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten 
(nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen
Mehrkosten der versicherten Person nach der Qualität der gebuchten und versicherten Reise, sofern 
An- und Abreise mitgebucht und versichert sind; dies gilt auch im Falle einer nachträglichen Rück-
kehr. Zu den sonstigen Mehrkosten zählen z.B. Übernachtungs- und Verpflegungskosten (keine Heil-
behandlungskosten), die im Rahmen der erforderlichen Rückreise anfallen. Ausgeschlossen sind je-
doch sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen, von der versicherten Person
verursachten, unplanmäßigem Abweichen von der Reiseroute (z.B. Notlandung).

§ 3 Reiseabbruchschutz ( im Travel-Premium-Paket bereits enthalten; ansonsten nur, sofern ver-
einbart und hierfür eine zusätzliche Prämie bezahlt wurde)
Der Versicherer bietet bei Einschluss des Reiseabbruchschutzes folgende Leistungen (ggf. unter 
Berücksichtigung eines Selbstbehaltes gem. § 5):
1. Den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten versicherten Reiseleistung vor Ort.
2. Erstattung der Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Reisegruppe, wenn die versicherte 

Person der gebuchten Rundreise oder Kreuzfahrt wegen eines versicherten Ereignisses vorüberge-
hend nicht folgen kann. Die Nachreisekosten werden maximal bis zum Wert der noch nicht genutzten
weiteren Reiseleistungen erstattet.

3. Erstattung der Mehrkosten eines verlängerten Aufenthaltes und der Rückreise bis € 5.000,-, wenn 
die versicherte Reise wegen Elementarereignissen (z. B. Erdbeben, Wirbelstürmen, Überschwem-
mungen oder Lawinen) nicht planmäßig beendet werden kann.

4. Erstattung der zusätzlichen Kosten der versicherten Person für die Unterkunft (nach Art und Klasse 
der gebuchten und versicherten Reiseleistung), wenn für die versicherte Person die planmäßige Be-
endigung der Reise nicht zumutbar ist, weil eine mitreisende Risikoperson wegen schwerer Unfallver-
letzung oder unerwartet schwerer Erkrankung nicht transportfähig ist und über den gebuchten Rück-
reisetermin hinaus in stationärer Behandlung bleiben muss. Die zusätzlichen Kosten für eine Hotel-
unterbringung werden bis höchstens € 3.000,- und längstens für 14 Tage übernommen. Nicht versi-
chert sind die Kosten für die Fahrt vom Hotel in das Krankenhaus bzw. vom Krankenhaus zum Hotel.
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§ 4 Vermittlungsentgelte
1. Der Versicherer erstattet das dem Reisevermittler geschuldete Entgelt für die Vermittlung einer Indivi-

dualreise oder eines Flugtickets, jedoch nur insoweit, als das Entgelt bereits zum Zeitpunkt der Bu-
chung der Reise vertraglich vereinbart, geschuldet und in Rechnung gestellt wurde. Für Buchungen 
von Pauschal- oder Veranstalterreisen werden keine Vermittlungsentgelte erstattet.

2. Voraussetzung für die Erstattung ist, dass die versicherte Personen einen Anspruch auf Ersatz der 
Stornokosten gemäß § 2 hat. Die Erstattung ist für Reisepreise unter € 350 ,- auf max. € 35 ,-; ab 
€ 350 ,- auf 10% des Reisepreises, maximal € 300 ,- begrenzt. Nicht versichert sind Entgelte, die 
erst infolge der Stornierung der Reise entstehen (z.B. Bearbeitungsgebühren für eine Reisestornierung).

§ 5 Selbstbehalt
In den Tarifen RR34 bis RR45 sowie RR53 trägt die versicherte Person im Schadenfall einen Selbstbe-
halt. Dieser beträgt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch € 25,- je Person / Miet-
objekt. In den übrigen Tarifen trägt die versicherte Person keinen Selbstbehalt.

§ 6 Ausschlüsse
Nicht versichert sind
1. Krankheiten, die den Umständen  nach als eine psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder

Busunglücke oder die Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Terroranschlägen,
Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen, jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind;

2. Lockerung oder Verlust von Protehesen aller Art;
3. Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten

vor Versicherungsabschluss behandelt worden sind. Kontrolluntersuchungen sind davon ausgenommen;
4. auf Sucht (z.B. Alkohol oder Drogen) beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen

sowie Entgiftungs-, Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen;
5. Kosten für entgangene Urlaubsfreuden.

§ 7 Obliegenheiten
1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer/die versicherte Person ist verpflichtet:
a) die Reise unverzüglich nach Eintritt des Versicherungsfalles zu stornieren.
b) im Falle des Reiseabbruchs oder der verspäteten Rückkehr den Versicherer unverzüglich zu unter-

richten.
c) den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostener-

höhung führen könnte.

d) bei verspätetem Antritt der Reise die Buchungsstelle unverzüglich zu unterrichten und, entspre-
chend der Qualität der gebuchten Reise, die kostengünstigste Nachreisemöglichkeit zu wählen;

e) bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z.B. Polizeiprotokoll) einzureichen;
f) den Versicherungsnachweis (z.B. Einzahlungsbeleg, Kopie Kontoauszug) und die Kopie der kom-

pletten Buchungsunterlagen sowie das Original der Stornokostenrechnung des Reiseveranstal-
ters/der Fluggesellschaft bei dem Versicherer einzureichen.

g) schwere Unfallverletzung, unerwartet schwere Erkrankung, Schwangerschaft, Impfunverträglich-
keit oder den Bruch von Prothesen durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und 
Datum des Behandlungsbeginns nachzuweisen. Psychische Erkrankungen sind durch Attest eines
Facharztes für Psychiatrie nachzuweisen.

h) zum Nachweis des versicherten Ereignisses auf Verlangen des Versicherers
aa) eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen oder der Einholung einer Bestätigung des 

Arbeitgebers darüber zuzustimmen;
bb) der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch den Versicherer über die Art und Schwere 

der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durchführung der Reise zuzustim-
men und dem Arzt die notwendige Untersuchung zu gestatten.

i) bei Tod eine Kopie der Sterbeurkunde vorzulegen.
j) bei Verlust des Arbeitplatzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers, bei Aufnahme eines 

Arbeitsverhältnisses eine Bestätigung der Agentur für Arbeit über die Zustimmung zu der gebuchten
Reise sowie den Aufhebungsbescheid der Agentur für Arbeit und eine Kopie des neuen Arbeitsver-
trages als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen.

k) Wiederholungsprüfungen durch entsprechende Bescheinigungen der Schule/Universität/Fach-
hochschule/College nachzuweisen.

l) die Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, durch entspre-
chende Bescheinigungen von staatlichen Stellen nachzuweisen.

m) zum Nachweis des Bestehens der häuslichen Gemeinschaft eine Kopie der Vorder- und Rückseite
beider Personalausweise oder eine Bestätigung des Einwohnermeldeamtes einzureichen;

n) sämtliche sonstigen Schadenereignisse durch geeignete Nachweise zu belegen.
2. Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer / die versicherte Person eine in Ziffer 1 genannte Obliegenheit vor
sätzlich oder grob fahrlässig, so ist der Versicherer unter den in Art. 6 Ziffer 2 der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.
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§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
1. Der Versicherer erbringt Service- und Beistandsleistungen, wenn die versicherte Person während der

Reise betroffen ist von Krankheit, Unfall oder Tod.
2. Voraussetzung für die Erbringung einer Serviceleistung ist, dass sich die versicherte Person oder ein 

von ihr Beauftragter bei Eintritt des versicherten Ereignisses telefonisch oder in sonstiger Weise an 
den weltweiten Notfall-Service des Versicherers wendet. Der Versicherer kann die aufgrund der 
unterbliebenen Benachrichtigung und Abstimmung entstandenen Mehrkosten abziehen.

§ 2 Krankheit oder Unfall nach Antritt der Reise
1. Ambulante Behandlung im Ausland

Ist eine ambulante Behandlung im Ausland erforderlich, informiert der Versicherer auf Anfrage über 
die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung vor Ort. Soweit möglich, benennt er einen deutsch- oder 
englisch sprechenden Arzt. Der Versicherer stellt jedoch nicht den Kontakt zum Arzt selbst her.

2. Verschreibungspflichtige Arzneimittel im Ausland
Benötigt die versicherte Person krankheits- oder unfallbedingt dringend verschreibungspflichtige 
Arzneimittel und sind Ersatzpräparate nicht erhältlich, übernimmt der Versicherer den Versand der 
Präparate nach Absprache mit dem Hausarzt. Die Kosten des Arzneimittels werden vom Versicherer 
nicht übernommen.

3. Krankenhausaufenthalt 
Erkrankt oder verunfallt die versicherte Person nach Antritt der Reise (nicht Wohnsitz der versicherten
Personen), erbringt der Versicherer bei stationärer Behandlung folgende Leistungen:
a) Betreuung

Der Versicherer stellt über einen von ihm beauftragten Arzt den Kontakt zum jeweiligen Hausarzt 
der versicherten Person und den behandelnden Krankenhausärzten her. Während des Kranken
hausaufenthaltes sorgt er für die Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten.
Auf Wunsch sorgt der Versicherer für die Information der Angehörigen;

b) Krankenbesuch
Dauert der Krankenhausaufenthalt im Ausland länger als zehn Tage, organisiert der Versicherer 
die Reise einer der versicherten Person nahe stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufent-
haltes und von dort zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten für den Transport. Die Kosten 
des Aufenthaltes sind nicht versichert;
Dauert der Krankenhausaufenthalt im Inland länger als zehn Tage, organisiert der Versicherer die 

Reise einer der versicherten Person nahe stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthal-
tes und von dort zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten für das Transportmittel bis zu 
einer Höhe von € 500,-. Für anfallende Übernachtungskosten ersetzt der Versicherer die Kosten 
für zwei Übernachtungen in einer Unterbringung bis € 50,- pro Übernachtung;

c) Kostenübernahmegarantie
Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus, soweit erforderlich, eine Kostenübernahme
garantie bis zu € 12.500,- ab. Der Versicherer übernimmt namens und im Auftrage der versicher-
ten Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. sonstigen Dritten, die zur Kostentra-
gung der stationären Behandlung verpflichtet sind. Soweit die vom Versicherer verauslagten 
Beträge nicht von einem Krankenversicherer übernommen werden, sind sie von der versicherten 
Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an den Versicherer zurückzuzahlen.

4. Betreuung minderjähriger Kinder 
Der Versicherer organisiert und bezahlt zusätzlich die Betreuung des minderjährigen Kindes, welches
die Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, sofern alle Betreuungspersonen oder die einzige 
an einer Reise teilnehmende Betreuungsperson des mitreisenden minderjährigen Kindes die Reise 
aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht planmäßig 
beenden kann.

5. Kinderrückholung
Können die versicherten Personen infolge Erkrankung, Verletzung oder Todesfall auf einer Reise 
nicht mehr für die mitreisenden und mitversicherten Kinder im Alter bis zu 15 Jahre sorgen, so orga-
nisiert der Versicherer die Rückreise der Kinder und übernimmt die gegenüber der ursprünglich ge-
planten Rückreise entstehenden Mehrkosten.

§ 3 Tod auf Reisen innerhalb Deutschlands
Stirbt die versicherte Person auf einer innerdeutschen Reise, organisiert der Versicherer in Absprache
mit den Angehörigen die Bestattung vor Ort oder die Überführung der verstorbenen Person zum Bestat-
tungsort innerhalb Deutschlands. Die Kosten für die Organisation werden übernommen.

§ 4 Notlagen im Ausland
1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten im Ausland

Erleidet der Versicherte einen Unfall und muss er deswegen gesucht, gerettet oder geborgen 
werden, erstattet der Versicherer hierfür die Kosten bis zu € 5.000,-.

2. Verlust von Reisedokumenten - Beschaffung im Ausland
Bei Verlust von Reisedokumenten aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen 
ist der Versicherer bei der Ersatzbeschaffung behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren die im 
Ausland anfallenden amtlichen Gebühren.

3. Verlust von Kreditkarten im Ausland15
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Geht der Versicherte seiner Kreditkarte durch Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen 
verlustig, vermittelt der Versicherer, soweit möglich, den Kontakt zum Kreditkarteninstitut, um eine 
Sperrung der Kreditkarte zu ermöglichen.

4. Strafverfolgungsmaßnahmen
Wird der Versicherte verhaftet oder mit Haft bedroht, ist der Versicherer bei der Beschaffung eines 
Anwaltes und eines Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-,
Anwalts- und/oder Dolmetscherkosten verauslagt der Versicherer bis zu einem Gegenwert von 
€ 2.500,-. Zusätzlich verauslagt der Versicherer bis zu einem Gegenwert von € 12.500,- die von den 
Behörden eventuell verlangte Strafkaution. Der Versicherte ist verpflichtet, die verauslagten Beträge 
unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder das Gericht, spätestens jedoch innerhalb von 
drei Monaten nach Auszahlung, dem Versicherer zurückzuzahlen.

5. Erfordert eine Notlage die Kontaktaufnahme mit einer Behörde, erteilt der Versicherer Auskunft zur 
Behördenzuständigkeit und zur Anschrift.

§ 5 Ausschluss des Versicherungsschutzes
Auf Art. 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen wird verwiesen. Darüber hinaus wird Versiche-
rungsschutz nicht gewährt für Schäden, die durch Aufruhr, Terror oder Erdbeben unmittelbar oder
mittelbar verursacht worden sind. Wird der Versicherte von einem der genannten Ereignisse überrascht,
besteht Versicherungsschutz innerhalb der ersten 14 Tage seit erstmaligem Ausbrechen, soweit dem
Versicherer eine Leistung möglich ist.

§ 6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Tritt der Versicherungsfall ein, wenden Sie sich bitte sofort an unseren 24-Stunden-Notruf-Service.
2. Wegen der weiteren von dem Versicherten einzuhaltenden Obliegenheiten und den Rechtsfolgen 

von Obliegenheitsverletzungen wird auf Art. 6  Ziffer 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
verwiesen.

§ 1 Versicherte Sachen
1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck der versicherten Person im Rahmen der vereinbarten Versi-

cherungssumme sowie der besonderen Entschädigungsgrenzen gemäß § 4.
2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, einschließlich Sportgeräte,

Geschenke und Reiseandenken, die auf einer Reise mitgenommen werden. Gegenstände, die übli-
cherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nicht versichert.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Versicherungsschutz besteht:
1. für aufgegebenes / in Fremdgewahrsam gegebenes Reisegepäck 

a) wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden, während sich das 
Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäck-
trägers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;

b) wenn aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort wegen einer Verzögerung bei der Beförde-
rung nicht am selben Tag wie die versicherte Person erreicht; für notwendige, nachgewiesene Er-
satzkäufe bis zu € 500,- je Versicherungsfall.

2. während der übrigen Reisezeit, wenn Reisegepäck abhanden kommt, zerstört oder beschädigt wird 
durch 
a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vor-

sätzliche Sachbeschädigung);
b) Unfall eines Transportmittels (z.B. Verkehrsunfälle);
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Überschwemmungen, Erdrutsche, Erdbeben, Lawinen.

§ 3 Ausschlüsse
Nicht versichert sind

a) Schäden durch Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von Gegenständen
b) Schäden, die verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versi-

cherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;
c) Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, jeweils mit Zubehör, solange sie sich in be-

stimmungsgemäßem Gebrauch befinden. Außenbordmotoren sind stets ausgeschlossen.
d) Vermögensfolgeschäden;
e) Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate tragbare Video-

systeme und Spielkonsolen, jeweils mit Zubehör sowie Mobiltelefone und Zubehör sind als aufge-
gebenes Reisegepäck nicht versichert.16
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e) Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden 
und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Zahngold,
Hörgeräte, EDV-Geräte und Software, Prothesen jeder Art, Schusswaffen jeder Art inklusive Zube-
hör sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge, Hängegleiter, Gleitflieger, Fallschirme, jeweils mit 
Zubehör. Ausweispapiere (§ 8 d) sind jedoch versichert.

§ 4  Begrenzt ersatzpflichtige Schäden
1. Pelze, Schmuck und Kostbarkeiten, Foto-, Filmapparate, tragbare Videosysteme und Spielkonsolen
jeweils mit Zubehör sowie Mobiltelefone und Zubehör sind jeweils mit 50 % der Versicherungssumme
versichert.
Allerdings nur dann solange sie

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden
oder

b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden
oder

c) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes,
eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garderobe befinden;
Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie außerdem in einem ver-
schlossenen Behältnis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des 
Behältnisses selbst bietet.

2. Brillen und Kontaktlinsen sind je Schadenfall mit max. € 250,- versichert.
3. Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden, sind je Versicherungsfall bis

max. € 300,- versichert.
4. Schäden an Golf- und Tauchausrüstungsgegenständen, an Wellenbrettern und Surfgeräten sowie 

Fahrrädern, jeweils mit Zubehör sind je Schadenfall bis max. € 500,- versichert.
5. Schäden an Musikinstrumenten und Zubehör sind je Schadenfall bis max. € 250,- versichert, sofern 

die Musikinstrumente zu privaten Zwecken mitgeführt worden sind.
6. Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während des Zeltens und Campings besteht nur 

auf offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen eingerichteten) Campingplätzen.

§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen
1. Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraft-
fahrzeugen / Anhängern / Wassersportfahrzeugen besteht nur, soweit sich das Reisegepäck nicht ein-
sehbar in einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum (bei
Wassersportfahrzeugen Kajüte oder Packkiste) befindet.

2. Der Versicherer haftet nur, wenn nachweislich
a) der Schaden tagsüber zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr eingetreten ist;
b) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage – Parkhäuser oder Tief-

garagen, die zur allgemeinen Benutzung offen stehen, genügen nicht – abgestellt war oder
c) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung, die nicht länger als 2 Std. dauert, eingetreten ist.

3. Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate, tragbare Video-
systeme und Spielkonsolen sowie Mobiltelefone jeweils mit Zubehör sind in unbeaufsichtigt abgestellten
Kraftfahrzeugen / Anhängern / Wassersportfahrzeugen nicht versichert.

4. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit  eines Versicherten oder einer von ihm beauf-
tragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur all-
gemeinen Benutzung offenstehenden Platzes, Hafens o.ä.

§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
1. Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeit-

punkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der Reise versicherte Sachen aus der ständi-
gen Wohnung des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die versicherten Sachen dort 
wieder eintreffen. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der An-
kunft vor der ständigen Wohnung entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser An-
kunft.

2. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnorts des Versicherten gelten nicht als 
Reisen.

§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme
1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten versicherten Reisegepäcks 

gem. § 1 entsprechen und beträgt je Versicherungsfall für Einzelreisende € 2.000,- und für Familien 
€ 5.000,-.

2. Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher 
Art und Güte am ständigen Wohnort des Versicherten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand 
der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert).

§ 8 Entschädigung
Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer bis zur Höhe der vereinbarten
Versicherungssumme sowie der besonderen Entschädigungsgrenzen gemäß § 4 für

a) zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;
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b) beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten und gegebenenfalls eine 
bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert;

c) Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert;
d) die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässe, Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen

Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

§ 9 Obliegenheiten
1. Die versicherte Person hat

a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen;
b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen 

Dritte (z.B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu 
machen oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu beachten;

c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Sie hat alle Belege, die den 
Entschädigungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung 
ihr billigerweise zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt 
des Schadens gemäß § 1 versicherten Sachen vorzulegen.

2. Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (einschließlich Schäden durch nicht 
fristgerechte Auslieferung gem. § 2 Nr. 3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen 
diesen unverzüglich gemeldet werden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung einzurei-
chen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen unverzüglich nach
der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die je-
weiligen Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

3. Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) und 
Brandschäden gemäß § 2 Ziffer 2 c) unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einrei-
chung einer Liste aller vom Schadenfall betroffenen Sachen anzuzeigen und sich dies schriftlich 
bestätigen zu lassen. Die zu erstellende Liste soll eine Einzelaufstellung der vom Schadenfall betrof-
fenen Gegenstände unter Angabe des Anschaffungszeitpunktes sowie des Anschaffungspreises ent-
halten. Es ist im Schadenfall das vollständige Polizeiprotokoll einzureichen.

4. eine gleichlautende Liste aller vom Schadenfall betroffenen Sachen gemäß Ziffer 3 einzureichen.
Weicht die bei der Polizei eingereichte Liste von der bei der Union Reiseversicherung eingereichten 
Liste ab, so besteht im Leistungsfall nur für die versicherten Sachen ein Entschädigungsanspruch,
die gegenüber der Polizei als abhanden gekommen oder beschädigt gemeldet worden sind.

5. Verletzt die versicherte Person eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig, so ist der Versicherer unter den in Art. 6 Ziffer 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 1 Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes
1. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Tarif genannte
Ereignisse, die während einer vorübergehenden Auslandsreise auftreten. Er leistet bei einem im Aus-
land eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und erbringt sonst
vereinbarte Leistungen.
2. Versicherungsfall ist

a) die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Un-
fallfolgen;

b) die medizinische notwendige Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen einschließlich 
Frühgeburten vor Beendigung der 36. Schwangerschaftswoche, notfallbedingten Schwanger-
schaftsabbrüchen und Fehlgeburten;

c) ein medizinisch notwendiger Krankenrücktransport sowie der Tod.
Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund 
keine Behandlungsbedürftigkeit mehr besteht.
Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher be-
handelten nicht ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.
3. Versicherungsfähig sind Personen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Versicherungsfähigkeit ist auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen. Sind für eine Person 
die Voraussetzungen der Versicherungsfähigkeit nicht gegeben, kommt insoweit trotz Beitragszah-
lung ein Versicherungsvertrag nicht zustande.

§ 2 Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Nicht als Ausland gilt die Bundesrepublik
Deutschland.

§ 3 Umfang der Leistungspflicht
1. Erstattet werden die Aufwendungen für:

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen einschließlich unaufschiebbarer Operationen 
und Operationsnebenkosten;

b) ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel. Nicht als Arzneimittel gelten, auch wenn sie ärztlich 
verordnet sind und heilwirksame Stoffe enthalten, Nähr- und Stärkungspräparate, kosmetische 
Präparte sowie Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsmäßig genommen werden;
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c) ärztlich verordnete Heilmittel bis zu insgesamt € 150,- je Versicherungsfall: Inhalationen,
Wärme- und Elektrotherapie sowie – nach einem während des Auslandaufenthaltes eingetretenen 
Unfall – medizinische Bäder und Massagen;

d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese erstmals aufgrund eines während des Auslandaufent
haltes eingetretenen Unfalls erforderlich werden und der direkten Behandlung der Unfallfolgen 
dienen, bis zu insgesamt € 150,- je Versicherungsfall;

e) Röntgendiagnostik, Strahlendiagnostik und Strahlentherapie;
f) Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung;
g) den medizinisch notwendigen Transport oder die medizinisch notwendige Verlegung in das nächst-

erreichbare geeignete Krankenhaus oder zum nächsterreichbaren Notfallarzt durch anerkannte 
Rettungsdienste zur Erstversorgung nach einem Unfall oder Notfall; nicht erstattet werden die Ko-
sten für Taxifahrten sowie die Rückfahrten vom Krankenhaus;

h) den medizinisch notwendigen Transport oder die medizinisch notwendige Verlegung mit einem 
Hubschrauber bis zu einem Betrag von € 2.500,- je Versicherungsfall; liegt ein Verdacht auf eine 
lebensgefährliche Erkrankung oder Verletzung vor oder ist eine schwerwiegende Schädigung der 
Gesundheit (z.B. Lähmung) zu befürchten, leistet der Versicherer auch über diesen Betrag hinaus;

i) schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in Verbindung stehenden notwendigen Zahnfüllun-
gen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen von Prothesen (nicht jedoch Neuanfertigung von 
Zahnersatz, Kronen und Inlays) bis zu insgesamt € 300,- je Versicherungsfall.

2. Die Mehrkosten eines medizinisch notwendigen Rücktransports aus dem Ausland werden erstattet,
wenn an Ort und Stelle bzw. in zumutbarer Entfernung eine ausreichende medizinische Behandlung 
nicht gewährleistet und dadurch eine Gesundheitsschädigung zu befürchten ist.
Zusätzlich werden die Mehrkosten für eine Begleitperson erstattet, wenn die Begleitung medizinisch 
notwendig ist.
Die Rückführung muss an den ständigen Wohnsitz oder in das von dort nächsterreichbare geeignete 
Krankenhaus erfolgen. Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen, ist das jeweils kostengün-
stigste Transportmittel zu wählen.
Mehrkosten sind die Kosten, die durch den Eintritt des Versicherungsfalls für eine Rückkehr ins In-
land zusätzlich anfallen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten werden von der Versi-
cherungsleistung abgezogen.

3. Beim Tode der versicherten Person werden die Kosten der Bestattung am Sterbeort oder der Über-
führung an deren letzten ständigen Wohnsitz erstattet.

4. Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelasse-
nen Ärzten und Zahnärzten mit abgeschlossenem Medizinstudium frei.
Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung besteht freie Wahl unter den im Aufenthalts-
land allgemein anerkannten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über aus-

reichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.
5. Werden die Kosten einer stationären Krankenhausbehandlung von einem anderen Kostenträger teil-

weise übernommen, zahlt der Versicherer neben den verbleibenden erstattungsfähigen Restkosten 
ein Krankenhaustagegeld. Das Krankenhaustagegeld errechnet sich wie folgt: Höhe der Kostenbetei-
ligung geteilt durch die Anzahl der Tage der stationären Behandlung – höchstens € 30,- täglich. An
stelle jeglicher Kostenerstattung bei stationärer Behandlung kann ein Krankenhaustagegeld von 
€ 30,- pro Tag gewählt werden.

§ 4 Einschränkung der Leistungspflicht
1. Kein Versicherungsschutz besteht für:

a) Heilbehandlungen, von denen bei Grenzüberschreitung feststand, dass sie bei planmäßiger 
Durchführung der Reise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners oder eines Verwandten ersten Grades unternommen 
wurde;

b) Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der 
Gründe für den Antritt der Reise war;

c) Gesundheitsschäden und für Todesfälle, die durch kriegerische Ereignisse oder innere Unruhen,
verursacht worden sind; Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen ins Ausland überraschend von diesen Ereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz entfällt am Ende des 7. Tages nach Beginn eines kriegerischen Ereignisses oder einer 
inneren Unruhe auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält;

d) auf Vorsatz, Selbstmord, Selbstmordversuch oder auf Sucht (z.B. Alkohol oder Drogen) beruhende
Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entgiftungs-, Entzugs- und Ent-
wöhnungsbehandlungen;

e) Kur und Sanatoriumsbehandlung sowie Rehabilitationsmaßnahmen;
f) ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Diese Einschränkung entfällt, wenn 

während eines vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Er-
krankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird;

g) Behandlung durch Ehegatten/eingetragene Lebenspartner, Eltern oder Kinder; nachgewiesene 
Sachkosten werden nach § 2 erstattet;

h) jedwede Leistung aufgrund geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen sowie für 
psychotherapeutische Behandlungen;

i) eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Behandlung oder Unter-
bringung;

j) Aufwendungen für nicht unfallbedingte Hilfsmittel, z.B. Brillen, Kontaktlinsen, Einlagen, Prothesen;
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k) Heilbehandlung durch nichtärztliche Heilbehandler (z.B. Chiropraktiker, Osteopathen und Heil-
praktiker);

l) Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze;
m) Aufwendungen für Schwangerschaften, für Schwangerschaftsabbrüche, Entbindungen sowie für 

Wochenbetterkrankungen und deren Folgen [bis auf die unter § 1 Ziffer 2 b) genannten Versiche-
rungsfälle].

2. Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das 
medizinisch notwendige Maß oder ist die geforderte Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes 
nicht angemessen, kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herab-
setzen.

3. Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung, auf eine 
gesetzliche Heil- oder Unfallfürsorge, ist der Versicherer nur für die Aufwendungen leistungspflichtig,
welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben. Ansprüche des Versicherungsnehmers 
auf Krankenhaustagegeld werden hiervon jedoch nicht berührt.

4. Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das Ausland und für Übersetzungen 
können von den Leistungen abgezogen werden.

§ 5 Obliegenheiten
1. Dem Versicherer sind auf dessen Verlangen Beginn und Ende eines jeden Auslandsaufenthaltes 

nachzuweisen.
2. Die eingereichten Originalbelege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, den Vor- und 

Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten Person, die Krankheitsbezeichnungen (Diagno-
sen), die einzelnen Leistungen des Heilbehandlers sowie die Behandlungsdaten. Aus den Rezepten 
müssen die verordneten Medikamente, die Preise und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen.
Bei Zahnbehandlung müssen die Belege, die Bezeichnung der behandelten Zähne und die daran 
vorgenommenen Behandlungen tragen.

3. Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport vor, ist eine ärztliche Bescheinigung über 
die medizinische Notwendigkeit mit Angabe der genauen Krankheitsbezeichnung einzureichen.

4. Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten ist die amtliche Sterbeurkunde 
sowie eine ärztliche Bescheinigung über die Todesursache einzureichen.

5. Verletzt die versicherte Person eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig, so ist der Versicherer unter den in Art. 6 Ziffer 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

A

Abschlussfrist
Alle angebotenen Versicherungsprodukte, die eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung enthalten, sind
sofort bei Buchung, spätestens jedoch 30 Tage vor dem planmäßigen Reiseantritt abzuschließen. Bei
Buchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag,
spätestens am folgenden Werktag, möglich. Versicherungsschutz besteht erst nach Zahlung der Prä-
mie.

F

Familien-Definition
Als Familie gelten max. 2 Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und Kinder bis zur
Vollendung des 21. Lebensjahres sofern im Versicherungsvertrag namentlich genannt. Die Personen-
zahl ist nicht limitiert.

H

Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die versicherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt
des versicherten Aufenthaltes zuletzt hatte.

O

Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Personenbeförderung zugelassenen Luft-, Land-
oder Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im Rahmen von
Rundfahrten/Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen und Taxis.
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P

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents oder mehrerer Kontinente eine 
infektiöse Erkrankung ausbricht (z.B. Pest).

R

Reiseantritt
Im Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt die Reise mit der Inanspruchnahme der ersten
gebuchten Reiseleistung als angetreten.
Als Antritt der Reise gilt in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung im Einzelnen:
• bei einer Flug-Reise; mit dem Check-in (bzw. beim Vorabend Check-in mit der Sicherheitskontrolle des

Reisenden am Reisetag)
• bei einer Schiffs-Reise: mit dem Einchecken auf dem Schiff
• bei einer Bus-Reise: mit dem Einsteigen in den Bus
• bei einer Bahn-Reise; mit dem Einsteigen in den Zug
• bei einer Auto-Reise: mit der Übernahme eines Mietwagens oder eines Wohnmobils, bei Anreise mit 

dem eigenen PKW mit dem Antritt der ersten gebuchten Reiseleistung, z.B. mit Übernahme der ge-
buchten Ferienwohnung bzw. Einchecken im Hotel

Ist eine Transfer-Leistung (z.B. rail & fly) fester Bestandteil der Gesamtreise, beginnt die Reise mit dem
Antritt des Transfers (Einstieg in das Transfer-Verkehrsmittel, z.B. Bahn), bei einer Fluganreise nach der
Pass- oder Bordkartenkontrolle.

Reisedauer
Der Hin- und Rückreisetag zählen jeweils als voller Tag, eine Reise vom 07. bis 12. (5 Nächte/6 Tage)
beinhaltet demzufolge 6 Tage, die versichert werden müssen.

Risikopersonen
Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur die jeweiligen
Angehörigen der versicherten Person und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr
die versicherten Personen untereinander.

Risikopersonen sind:
• versicherte Personen untereinander (max. vier Personen), die gemeinsam eine Reise gebucht haben
• die Angehörigen der versicherten Person, hierzu zählen Ehepartner/eingetragene Lebenspartner-

schaft, Kinder, Eltern, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegersöhne und –töchter, Schwager 
und Schwägerin, Geschwister, Adoptivkinder/-eltern, Pflegekinder/-eltern, Stiefkinder/-eltern, Stiefge-
schwister, Onkel, Tanten, Neffen und Nichten

• die/der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebengefährtin/e der versicherten Person oder einer 
versicherten mitreisenden Person;

• diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige einer ver-
sicherten Person betreuen;

S

Schiffsreisen
Schiffsreisen im Sinne des Tarifwerkes sind Kreuzfahrten, Fährpassagen, Bootsanmietungen, Boots-
charter, Segeltörns etc. Schiffsreisen sind über die normalen Tarife abschließbar. Ein gesonderter
Schiffsreisetarif besteht nicht.

Schule
Schulen sind
• alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die gesetzliche Schulpflicht zu erfüllen, sowie jene 

Bildungseinrichtungen, die zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss, zur Mittleren Reife, zur Allge-
meinen Hochschulreife, zur Fachbezogenen Hochschulreife oder zu einem sonstigen nach den 
jeweiligen Landesgesetzen für schulische Bildung anerkannten Schulabschluss führen;

• alle Fachhochschulen und Universitäten, an denen ein akademischer Abschluss erworben werden 
kann;

• ausbildungsbegleitende Schulen (Berufsschulen) und Schulen, in welchen nach einer bestimmten 
Berufspraxis ein weiterer von den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern 
anerkannter Titel (z.B. Meistertitel) erworben werden kann.

Selbstbehalt
Bei Abschluss eines Tarifes mit Selbstbehalt beträgt dieser 20% des erstattungsfähigen Schadens 
mindestens € 25,-  je Person / Mietobjekt.
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Stiefeltern
Von Stiefeltern im Sinne der Tarifbedingungen kann nur gesprochen werden, wenn zwischen der Stief-
mutter / dem Stiefvater und dem Elternteil eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft besteht.

Stornokosten
Der Reisende hat die Möglichkeit vom abgeschlossenen Reisevertrag durch eine Stornierung Abstand
zu nehmen. Damit verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Als Ausgleich für
diesen Nachteil kann der Reiseveranstalter eine angemessene Entschädigung verlangen, den Ersatz
der sogenannten Stornokosten. Über die Höhe der Entschädigung erstellt der Reiseveranstalter / Ver-
mieter eine entsprechende Stornokostenrechung.

U

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V

Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die im Versicherungsausweis oder im Zahlungsbeleg namentlich genannten
Personen oder der im Versicherungsausweis beschriebene Personenkreis.

Z

Zeitwert
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte an-
zuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.)
entsprechenden Betrages.

gültig ab 01.07.2009
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Platz für Ihre persönlichen Notizen
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